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1 Einleitung 

1.1 Veranlassung und Aufgabenstellung 

Der Bebauungsplan „Quartier am Bürgerhaus“ wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung i.S.v. 

§13aBauGB aufgestellt. Der Planungsraum ist der nachfolgenden Übersichtskarte (Abb. 1) zu entneh-

men. Der Bericht bezieht sich auf den Vorentwurf des Bebauungsplans mit Stand vom 23.12.2020. 

Das vorliegende Gutachten verfolgt die in diesem Zusammenhang geforderte Überprüfung, ob durch 

die geplante Nutzung artenschutzrechtlich relevante Arten betroffen sind. Gegebenenfalls ist sicher-

zustellen, dass durch geeignete Maßnahmen keine Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG eintre-

ten.  

Der Bericht liefert Aussagen zur angetroffenen Fauna, deren artenschutzrechtlichem Status und hebt 

wichtige Strukturelemente im Planungsraum hervor. Quantifizierende Aussagen zu notwendigen Ver-

meidungs- und Kompensationsmaßnahmen sind in den Prüfbögen festgelegt. 

 
Abb. 1: Abgrenzung des Planungsraums des Vorentwurf zum Bebauungsplan „Quartier am Bürgerhaus“; Landes-

hauptstadt Wiesbaden; Ortsbezirk Mainz-Kostheim (Bildquelle: Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz, aus natureg.hessen.de, 11/2019). 

Situation 

Das dreieckige Plangebiet liegt zwischen der Kostheimer Landstraße (B 43) im Norden und der 

Bahntrasse im Süden und läuft nach Osten hin spitz zu. Das Wohnquartier befindet sich im Westen und 

knüpft dort an die bestehende Wohnbebauung aus Reihenhäusern und Geschosswohnen an. Im Osten 

ist das neue Bürgerhaus mit daran anschließendem ebenerdigem Parkplatz geplant. Im Zentrum des 
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Quartiers, an der Schnittstelle zwischen Bürgerhaus und Wohnquartier, finden sich der Quartiersplatz, 

die Erschließung von der Kostheimer Landstraße und eine Mobilitätszentrale.  

Aus der Lage, der Verkehrssituation und der derzeitigen Nutzung der Umgebung resultiert ein hohes 

Störungsniveau (Lärm- und Lichtemissionen, Bewegungen, Verkehr). Im gesamten Planungsbereich 

sind Gewöhnungseffekte anzunehmen. 

Planungen 

Allgemeines Planziel ist die Ausweisung als Allgemeines Wohngebiet. 

Das Wohnquartier entwickelt entlang der Verkehrswege im Norden und Süden eine ineinandergrei-

fende Kammstruktur. In diesen Bereichen entstehen 5-geschossige Baukörper, die das Wohnquartier 

schützend umfassen. Im Inneren öffnet sich die Struktur mit 4 Vollgeschossen. Nach Westen findet 

eine Staffelung auf drei Ebenen statt. Durch einen Akzent mit 6 Vollgeschossen wird die besondere 

Situation am Quartiersplatz städtebaulich betont. Im Osten schließt das winkelförmige Bürgerhaus die 

Bebauung im Planungsbereich ab. Der 2-geschossige Baukörper befindet sich gegenüber der Mobili-

tätszentrale des Wohnquartiers. Das Bürgerhaus orientiert sich mit seinem Eingang und Parkplatz nach 

Osten, die Veranstaltungsräume öffnen sich nach Süden. Somit werden Konflikte durch Schallemissio-

nen in das Wohngebiet bereits in der Planung vermieden. Das verträgliche Nebeneinander der Nut-

zungen bietet die Chance auf ein vielfältiges Stadtquartier mit hohen Wohn– und Aufenthaltsqualitä-

ten für unterschiedliche Nutzergruppen. 

Die Anbindung an die Kostheimer Landstraße erfolgt von Norden und führt vorbei am Bürgerhaus zum 

zentralen Quartiersplatz. Hier ist die Ansiedlung von Kleingewerbe, einem Quartiersbüro und einer 

KiTa geplant. Im Süden schließt die Mobilitätszentrale, eine Hochgarage mit Stellplätzen für die Be-

wohner und Angeboten für eine nachhaltige Mobilität an. 

Ausgehend vom Quartiersplatz erfolgt der Zugang zu den Wohngebäuden und Gemeinschaftshöfen 

über Begegnungs- und Aufenthaltszonen in das Quartiersinnere. Außerdem verläuft hier eine direkte, 

fußläufige Verbindung zwischen Bürgerhaus, Quartiersplatz und Bahnhof Mainz-Kastel. 

Insgesamt sind durch die Festsetzungen Auswirkungen auf die Tierwelt denkbar. Als Resultat der Vor-

auswahl weist das Plangebiet unter Berücksichtigung der räumlichen Lage und der Habitatausstattung 

Qualitäten als Lebensraum für Vögel, Fledermäuse und Reptilien auf. Infolge dessen ergibt sich das 

Erfordernis der Betrachtung der artenschutzrechtlichen Belange gemäß Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG).  

1.2 Rechtliche Grundlagen 

Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) und die Vogelschutzrichtlinie (V-RL) gehören zu den zent-

ralen Beiträgen der Europäischen Union zum Erhalt der biologischen Vielfalt in Europa. Das Gesamtziel 

besteht darin, die FFH-Arten sowie alle europäischen Vogelarten in einem günstigen Erhaltungszu-

stand zu bewahren, beziehungsweise die Bestände der Arten langfristig zu sichern. Um dieses Ziel zu 

paul.richter
Eingefügter Text
und einer Fläche für den Gemeinbedarf.
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erreichen, hat die EU über die beiden genannten Richtlinien zwei Schutzinstrumente eingeführt: das 

Schutzgebietssystem NATURA 2000 sowie die strengen Bestimmungen zum Artenschutz. Der Arten-

schutz stellt damit neben den flächenbezogenen Schutzinstrumenten des Schutzgebietssystems NA-

TURA 2000 ein eigenständiges zweites Instrument für den Erhalt der Arten dar. Die artenschutzrecht-

lichen Vorschriften betreffen sowohl den physischen Schutz von Tieren und Pflanzen als auch den 

Schutz ihrer Lebensstätten. Sie gelten gemäß Art. 12 FFH-RL für alle FFH-Arten des Anhangs IV, bezie-

hungsweise gemäß Art. 5 V-RL für alle europäischen Vogelarten. Anders als das Schutzgebietssystem 

NATURA 2000 gelten die strengen Artenschutzregelungen flächendeckend überall dort, wo die betref-

fende Art vorkommt. 

Entsprechend der Definition in § 7 BNatSchG sind bei einer artenschutzrechtlichen Prüfung die folgen-

den Kategorien zu berücksichtigen: 

• besonders geschützte Arten 

• streng geschützte Arten inklusive der FFH-Anhang-IV-Arten 

• europäische Vogelarten 

 

Abb. 2: Abgrenzung der im Artenschutz nach §§ 44, 45 BNatSchG zu behandelnden Arten der FFH-RL und der 

Vogelschutz-RL (Gruppen 3 und 4) sowie der „Verantwortungsarten“ (Gruppe 7) zu den weiteren nach § 7 

BNatSchG besonders und streng geschützten Arten (Gruppen 1, 2 ,5 und 6). „Verantwortungsarten“ erst ab In-

krafttreten einer RechtsVO nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG relevant. Abgeändert nach BMVBS (2008). Quelle: 

HMUKLV (2015) S. 10., verändert. 

Aus Sicht der Planungspraxis lässt sich ein derart umfangreiches Artenspektrum bei einem Planungs-

verfahren jedoch nicht sinnvoll bewältigen. Im Zuge der Änderung des BNatSchGs wurden die nur na-

tional besonders geschützten Arten von den artenschutzrechtlichen Verboten bei Planungs- und Zu-

lassungsvorhaben pauschal freigestellt (§ 44 BNatSchG). Die Belange der national geschützten Arten 

werden prinzipiell im Rahmen der Eingriffsregelung berücksichtigt. Ausnahmen von dieser Regel gelten 

im vorliegenden Fall für Vogelarten, deren Erhaltungszustand gemäß der Bewertung (Vogelampel) der 

Staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland mindestens als „ungünstig bis 
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unzureichend“ (gelb) oder schlechter (rot) geführt werden. 

1.2.1 Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 

§ 44 BNatSchG ist die zentrale Vorschrift des Artenschutzes, die für die besonders und die streng ge-

schützten Arten unterschiedliche Verbote von Beeinträchtigungen beinhaltet.  

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen 

oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten erheblich zu stören; eine 

erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Popu-

lation einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 

der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (Zugriffsverbote). 

Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelar-

ten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufge-

führt sind, liegt ein Verstoß gegen  

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Beeinträchti-

gung durch den Eingriff oder das Vorhaben auch unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnah-

men das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant er-

höht und diese Beeinträchtigung unvermeidbar ist, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschädigung 

oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Tiere oder 

ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere 

vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zer-

störung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen un-

vermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Ein-

griff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

weiterhin erfüllt wird. 
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Gerade im Hinblick auf das oftmals schwer zu fassende „Störungsverbot“ Art. 12 Abs. 1 b) FFH-RL ist 

damit klar, dass Störungen nur dann artenschutzrechtlich relevant sind, wenn sie an den Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten erfolgen bzw. sich auf deren Funktion auswirken. 

Nach § 45 Abs. 7 BNatSchG können von den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zuge-

lassen werden. Gründe hierfür sind: 

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher wirt-

schaftlicher Schäden, 

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken dienende 

Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Ver-

teidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf 

die Umwelt oder  

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich sol-

cher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und 

sich der Erhaltungszustand der Population einer Art nicht verschlechtert. Sofern in Bezug auf eine oder 

mehrere Arten erhebliche Auswirkungen zu erwarten sind, ist eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 

BNatSchG erforderlich. Die Betroffenheit von Arten im Sinne des § 44 wird anhand der artenschutz-

rechtlichen Prüfung dokumentiert. 

1.3 Methodik 

Die Untersuchung der artenschutzrechtlichen Relevanz der Planungen erfolgt entsprechend dem Leit-

faden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen (HMUKLV 2015). Zur Ermittlung der artenschutz-

rechtlichen Wirkungen des Vorhabens wird eine 3-stufige Vorgehensweise gewählt: 

Stufe I: Ermittlung der Wirkfaktoren und Festlegung des Untersuchungsrahmens 

Es werden die Wirkfaktoren des Vorhabens ermittelt und der erforderliche Untersuchungsrahmen 

festgelegt. 

Stufe II: Prüfung der Verbotstatbestände und Vermeidung von Beeinträchtigungen 

Die artenschutzrechtlich relevanten Arten im Untersuchungsgebiet mit einer potenziellen Betroffen-

heit (Konfliktarten) werden zusammengestellt und hinsichtlich ihrer Betroffenheit untersucht. Dazu 

werden diese Arten des Untersuchungsgebietes im Rahmen einer Art-für-Art-Betrachtung mittels der 

Prüfprotokolle (vgl. Anhang) einer Einzelfallprüfung unterzogen. Es werden Maßnahmen entwickelt, 

die als Vermeidungsmaßnahmen oder als vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) geeignet sind, 
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eine artenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigung nach § 44 BNatSchG zu vermeiden. Für Vogelar-

ten, deren Erhaltungszustand in der sogenannten Ampelliste für hessische Brutvögel landesweit mit 

„grün“ (günstig) bewertet wurde, erfolgt eine vereinfachte Prüfung in tabellarischer Form. 

Stufe III: Ausnahmeverfahren 

Wenn erhebliche artenschutzrechtlich relevante Beeinträchtigungen zu erwarten und diese durch Ver-

meidungsmaßnahmen nicht zu umgehen sind, ist zu prüfen, ob gem. § 45 BNatSchG eine Ausnahme 

von den Verboten des § 44 BNatSchG möglich ist. Voraussetzung für eine Ausnahme sind zwingende 

Gründe des überwiegend öffentlichen Interesses sowie das Fehlen zumutbarer Alternativen bei gleich-

zeitiger Sicherung des Erhaltungszustandes der Population einer Art. Dieses Prüfverfahren ist in die 

Art-für-Art-Betrachtung mittels der Prüfprotokolle integriert. 
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2 Artenschutzrechtliche Betrachtung des Vorhabens 

2.1 Stufe I: Ermittlung der Wirkfaktoren und Festlegung des Untersuchungsrahmens 

2.1.1 Ermittlung der Wirkfaktoren 

Als mögliche Wirkfaktoren sind zunächst Veränderungen anzunehmen, die zu Habitatverlusten in den 

jeweils betroffenen Bereichen führen. Daraus ergeben sich primär ein Verlust von Fläche, Gebäuden, 

Bäumen & Gehölzstrukturen und somit von potentiellen Ruhe- und Fortpflanzungsstätten. Sekundär 

sind Störungen der Fauna durch bau-, anlage- und betriebsbedingte Lärm- und Lichtemissionen und 

Bewegungen zu erwarten.  

Bau-, anlage- und betriebsbedingte Einflüsse auf das Umfeld sind durch das geplante Vorhaben und 

deren Anlagenteile für planungsrelevante Arten mit entsprechender Sensibilität in an den Planungs-

raum angrenzenden Bereichen denkbar. Im Planungsraum ist derzeit eine hohe Störungsintensität 

durch Lärm, Licht und Bewegungen festzustellen. Das Störungsniveau wird durch die Umsetzung der 

Planungen verstärkt werden. 

Tab. 1: Potentielle Wirkfaktoren im Rahmen des Vorentwurfs zum Bebauungsplan „Quartier am Bürgerhaus“; 

Landeshauptstadt Wiesbaden; Ortsbezirk Mainz-Kostheim. 

 

 

 

Maßnahme Wirkfaktor mögliche Auswirkung

baubedingt

Bauphase von                                                 

• Gebäuden                                             

• Parkflächen                                             

• Verkehrsflächen                                

• Stellplätze                                       

• weitere Infrastruktur

• Bodenverdichtung, Bodenabtrag 

und Veränderung des natürlichen 

Bodenaufbaus und Bewuchs                                               

• Abriss von Gebäuden                                             

• Rodung von Bäumen und 

Gehölzen

• Lebensraumverlust und -degeneration                                                                                          

• ggf. Verlust von Ruhe- und 

Fortpflanzungsstätten                                                    

• ggf. Tötung oder Verletzen von 

Individuen

Baustellenbetrieb • Lärmemissionen durch den 

Baubetrieb                                                          

• Personenbewegungen                                      

• stoffliche Emissionen (z.B. 

Staub) durch den Baubetrieb

• Störung der Tierwelt

anlagebedingt

• Allgemeines Wohngebiet (WA)                                             

• Flächen besonderer 

Nutzzwecke: Mobilitätszentrale                                       

• Flächen für Gemeinbedarf: 

Bürgerhaus                                             

• Anpflanzen von Bäumen und 

Baumreihen                                       

• Erhalt von Bäumen gem. Textl. 

Festsetzung                                                                                          

• Parkflächen                                             

• Verkehrsflächen                                

• Stellplätze                                         

• weitere Infrastruktur

• Bodenverdichtung, Bodenabtrag 

und Veränderung des natürlichen 

Bodenaufbaus und Bewuchs. 

• Lebensraumverlust und -degeneration                                  

• ggf. Verlust von Ruhe- und 

Fortpflanzungsstätten                                                    

• ggf. Veränderung der Habitateignung
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Tab. 1 [Fortsetzung]: Potentielle Wirkfaktoren im Rahmen des Vorentwurfs zum Bebauungsplan „Quartier am 

Bürgerhaus“; Landeshauptstadt Wiesbaden; Ortsbezirk Mainz-Kostheim. 

 

Die potentielle Betroffenheit planungsrelevanter Arten kann sich daher aus der mit dem Vorhaben 

einhergehenden Abwertung der vorhandenen Lebensraumtypen mit einem Verlust von Ruhe- und 

Fortpflanzungsstätten, direkten Wirkungen auf Individuen (Tötung, Verletzen) sowie der Auslösung 

von Effektdistanzen durch baubedingte Verkehrs- und Personenbewegungen mit resultierenden Lärm- 

und Lichtemissionen ergeben. Zudem sind anlage- und betriebsbedingte Wirkungen denkbar. Insge-

samt können die in Tabelle 1 dargestellten Wirkfaktoren mit den entsprechenden Auswirkungen diffe-

renziert werden. 

2.1.2 Datenbasis der Artnachweise 

Die artenschutzrechtlichen Betrachtungen umfassen die artenschutzrechtlich relevanten Artengrup-

pen, die aufgrund der vorherrschenden Habitatbedingungen und der Art der Eingriffswirkung als sinn-

voll erachtet wurden.  

Vorauswahlen der potentiell betroffenen artenschutzrechtlich relevanten Artengruppen 

Fledermäuse 

In Hessen kommen 19 Fledermausarten vor, die alle im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt werden. 

Im Untersuchungsbereich kommen geeigneten Strukturen vor, die als Quartier geeignet wären. Hierzu 

sind beispielsweise Bäume und Gebäude zu rechnen, die Spalten- oder Höhlenquartiere aufweisen 

könnten. Fledermäuse reagieren durch die nachtaktive Lebensweise zwar meist unempfindlich gegen-

über Störungen, jedoch reagieren sie oft sensibel auf den Verlust von wichtigen Jagdrevieren.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

(Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) ist möglich. 

Die Fledermäuse stellen eine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Maßnahme Wirkfaktor mögliche Auswirkung

betriebsbedingt

• Allgemeines Wohngebiet (WA)                                             

• Flächen besonderer 

Nutzzwecke: Mobilitätszentrale                                       

• Flächen für Gemeinbedarf: 

Bürgerhaus                                             

• Anpflanzen von Bäumen und 

Baumreihen                                       

• Erhalt von Bäumen gem. Textl. 

Festsetzung                                                                                          

• Parkflächen                                             

• Verkehrsflächen                                

• Stellplätze                                         

• weitere Infrastruktur

• Lärmemissionen durch Verkehr 

usw.                                                         

• Personenbewegungen                                                  

• Fahrzeugbewegungen                                        

• zusätzliche Lichtemissionen 

(Blendwirkung)       

• Lebensraumverlust und -degeneration                                  

• ggf. Verlust von Ruhe- und Fortpflanzungs-

stätten durch Störungen                                                   

• ggf. Veränderung der Habitateignung
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Anmerkung: Fledermäuse könnten nur durch direkte Eingriffe in Ruhe- und Fortpflanzungsstätten er-

heblich betroffen werden. Somit sind zur Bewertung nur diejenigen Bereiche relevant, die Höhlen, 

Risse oder Spalten aufweisen können. Daher wurde dieser Bereich hinsichtlich des Potentials als Ruhe- 

und Fortpflanzungsstätte untersucht. Die Ergebnisse wurden unter Annahme der Worst-Case-Annah-

men bewertet. Die Ergebnisse der Untersuchung sind im Kapitel 2.1.5 Potentialabschätzung Fleder-

mäuse dargestellt. Die artenschutzrechtliche Bewertung wird im Rahmen der Art-für-Art-Prüfung vor-

genommen und dargestellt. 

Sonstige Säugetiere 

In Hessen kommen (außer den Fledermäusen) sechs Säugetierarten vor, die im Anhang IV der FFH-

Richtlinie genannt werden. Regelmäßige Vorkommen weisen Biber, Feldhamster, Wildkatze, Hasel-

maus auf, zeitweise werden zudem Luchs und Wolf angetroffen.  

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen ist im Plangebiet sowie dessen Umfeld das Vorkommen der oben genannten 

Arten auszuschließen.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

(Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) kann ausgeschlossen werden. 

Die oben genannten Säugetiere stellt keine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Vögel 

Im Gebiet kommen geeignete Strukturen vor, die als Brut- und Nahrungsraum geeignet sind. Vögel 

können durch die Flächeninanspruchnahme in ihren Ruhe- und Fortpflanzungsstätten betroffen wer-

den. Hierdurch sind Verluste von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten und eine Tötung von Individuen 

möglich. Daneben ist das Auftreten von störungsempfindlichen Arten möglich. Relevante Beeinträch-

tigungen sind daher nicht auszuschließen. 

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

(Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) ist möglich. 

Die Vögel stellen eine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Reptilien 

In Hessen kommen sechs Reptilienarten vor, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt werden. Re-

gelmäßige Vorkommen weisen Schlingnatter, Sumpfschildkröte, Zauneidechse, Smaragdeidechse, 

Mauereidechse und Äskulapnatter auf. 

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen ist im Plangebiet sowie dessen Umfeld das Vorkommen planungsrelevanter Rep-

tilien möglich.  
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Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

(Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) ist möglich. 

Die Reptilien stellen eine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Amphibien 

In Hessen kommen zehn Amphibienarten vor, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt werden. 

Regelmäßige Vorkommen weisen Geburtshelferkröte, Gelbbauchunke, Kreuzkröte, Wechselkröte, 

Laubfrosch, Knoblauchkröte, Moorfrosch, Springfrosch, Kleiner Wasserfrosch und Kammmolch auf. 

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen ist im Plangebiet sowie dessen Umfeld das Vorkommen von relevanten Amphi-

bienarten auszuschließen.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

(Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) kann ausgeschlossen werden. 

Die Amphibien stellen keine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Käfer 

In Hessen kommen drei Käferarten vor, die im Anhang II bzw. IV der FFH-Richtlinie genannt werden. 

Regelmäßige Vorkommen weisen Heldbock, Hirschkäfer und Eremit auf. 

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen sind im Plangebiet sowie dessen Umfeld Vorkommen dieser Arten auszuschlie-

ßen. 

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

(Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) kann ausgeschlossen werden. 

Die Käfer stellen keine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Libellen 

In Hessen kommen vier Libellenarten vor, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt werden. Regel-

mäßige Vorkommen weisen Asiatische Keiljungfer, Zierliche Moosjungfer, Große Moosjungfer und 

Grüne Keiljungfer auf. 

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen sind im Plangebiet sowie dessen Umfeld das Vorkommen dieser Arten auszu-

schließen. 

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

(Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) kann ausgeschlossen werden. 
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Die Libellen stellen keine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Schmetterlinge 

In Hessen kommen sieben Schmetterlingsarten vor, die im Anhang IV der FFH-Richtlinie genannt wer-

den. Regelmäßige Vorkommen weisen Skabiosen-Scheckenfalter, Haarstrang-Wurzeleule, Blauschil-

lernder Feuerfalter, Quendel-Ameisenbläuling, Dunkler und Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling, 

Schwarzer Apollo, Nachtkerzenschwärmer auf. 

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen ist im Plangebiet sowie dessen Umfeld das Vorkommen von relevanten Schmet-

terlingsarten auszuschließen.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

(Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) kann ausgeschlossen werden. 

Schmetterlinge stellen keine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Heuschrecken 

In Deutschland kommen elf Heuschreckenarten vor, die streng geschützt sind. 

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen sind im Plangebiet sowie dessen Umfeld das Vorkommen dieser Arten auszu-

schließen. 

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

(Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) kann ausgeschlossen werden. 

Die Heuschrecken stellen keine potentiell betroffene Artengruppe dar. 

Sonstige artenschutzrechtlich relevante Artengruppen 

In Hessen kommen weitere artenschutzrechtlich relevante Artengruppen vor (z.B. Weichtiere, Fische, 

Krebse, usw.). 

Aufgrund der geographischen Lage, der vorhandenen Habitatstrukturen und den artspezifischen öko-

logischen Ansprüchen ist im Plangebiet sowie dessen Umfeld das Vorkommen von oben genannten 

relevanten Artengruppen auszuschließen.  

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

(Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) kann ausgeschlossen werden. 

Sonstige artenschutzrechtlich relevante Artengruppen werden nicht betroffen. 

2.1.3 Vögel 

Da alle wildlebenden Vogelarten besonders geschützt, einige auch streng geschützt sind und gemäß 
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§ 44 Abs. 5 BNatSchG nachgewiesen werden muss, dass die ökologische Funktion der von Bauvorhaben 

betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird so-

wie kein Tötungs- oder Verletzungsverbot eintreten darf, muss die Avifauna besonders berücksichtigt 

werden. 

2.1.3.1 Methode 

Die Aufnahme der Vogelarten erfolgte akustisch und visuell. Zur Erfassung der Reviervögel und der 

Nahrungsgäste wurden im Zeitraum von März bis Mai 2019 fünf Begehungen durchgeführt, bei denen 

die Revierpaare der vorkommenden Arten an Hand singender Männchen erfasst wurden (Tab. 2). Als 

Reviere zählten nur die Teile, in denen ein Paar mehrmals festgestellt wurde. Außerdem konnten ei-

nige direkte Brutnachweise durch fütternde Altvögel, Warnverhalten bzw. eben flügge gewordene 

Jungvögel nachgewiesen werden. 

Tab. 2: Begehungen zur Erfassung der Avifauna. 

 

2.1.3.2 Ergebnisse 

a) Reviervögel 

Im Rahmen der Untersuchungen konnten im Planungsraum sowie im Umfeld 10 Arten mit 21 Revieren 

als Reviervögel identifiziert werden (Tab. 3, Abb. 3). 

Es konnten keine streng geschützten Arten (BArtSchV) oder Arten des Anhangs I der EU-Vogelschutz-

richtlinie festgestellt werden (Tab. 3).  

Der Erhaltungszustand des Haussperlings (Passer domesticus) wird aktuell in Hessen als ungünstig bis 

unzureichend (Vogelampel: gelb) bewertet. Arten mit ungünstigem bis schlechtem Erhaltungszustand 

(Vogelampel: rot) wurden nicht festgestellt.  

Bei den weiteren festgestellten Arten handelt es sich um weit verbreitete Vogelarten mit nur geringem 

Gefährdungspotential, die zudem weder in der Roten Liste Deutschlands noch der des Landes Hessen 

geführt werden (Tab. 3).  

Abbildung 3 stellt die am Standort vorgefundenen Vogelarten kartographisch dar. Entsprechend der 

Methodik geben die Punkte das Zentrum des angenommenen Reviers an. 

 

 

 

 

Begehungen Termin Info

1. Begehung 22.03.2019 Reviervögel, Nahrungsgäste

2. Begehung 10.04.2019 Reviervögel, Nahrungsgäste

3. Begehung 25.04.2019 Reviervögel, Nahrungsgäste

4. Begehung 22.05.2019 Reviervögel, Nahrungsgäste

5. Begehung 31.05.2019 Reviervögel, Nahrungsgäste
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Abb. 3: Reviervogelarten im Untersuchungsraum (Bildquelle: Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz, aus natureg.hessen.de, 11/2019). 
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Tab. 3: Reviervögel der Untersuchungen mit Angaben zum aktuellen Schutzstatus sowie der Gefährdungssitua-

tion (Rote Liste, Vogelampel). Angaben nach GRÜNEBERG et al. (2015), VSW (2014) und VSW & HGON (2016). 

 

b) Nahrungsgäste 

Neben den Reviervögeln wurden weitere Vogelarten nachgewiesen, die den Planungsraum und an-

grenzende Bereiche als Nahrungsgäste besuchen (Tab. 4, Abb. 4).  

Hierbei konnten mit Mäusebussard (Buteo buteo), Rotmilan (Milvus milvus) und Turmfalke (Falco tin-

nunculus) streng geschützte Vogelarten (BArtSchV) nachgewiesen werden (Tab. 4). Zudem stellt der 

Rotmilan eine Art des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie dar.  

Der Erhaltungszustand von Haussperling (Passer domesticus), Mauersegler (Apus apus), Rotmilan (Mil-

vus milvus) und Stieglitz (Carduelis carduelis) wird aktuell in Hessen als ungünstig bis unzureichend 

(Vogelampel: gelb) bewertet. Arten mit ungünstigem bis schlechtem Erhaltungszustand (Vogelampel: 

rot) wurden nicht festgestellt (Tab. 4).  

Bei den weiteren festgestellten Arten handelt es sich um weit verbreitete Vogelarten mit nur geringem 

Gefährdungspotential, die bis auf den Star (Sturnus vulgaris) zudem weder in der Roten Liste Deutsch-

lands noch der des Landes Hessen geführt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Schutz   Rote Liste   
Trivialname Art Kürzel Reviere EU D D Hessen

Amsel Turdus merula A 3 - - § * * +

Blaumeise Parus caeruleus Bm 3 - - § * * +

Halsbandsittich Psittacula krameri Hbs 1 - - § - - n.b.

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Hr 3 - - § * * +

Haussperling Passer domesticus H 2 - - § V V o

Kohlmeise Parus major K 5 - - § * * +

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla Mg 1 - - § * * +

Ringeltaube Columba palumbus Rt 1 - - § * * +

Rotkehlchen Erithacus rubecula R 1 - - § * * +

Zilpzalp Phylloscopus collybita Zi 1 - - § * * +

! = hohe Verantwortung (Hessen bzw. D)   !! = sehr hohe Verantwortung   !!! = extrem hohe Verantwortung

I = Art des Anhangs I der EU-VSRL    Z = Gefährdete Zugvogelart nach Art. 4.2 der VSRL

§ = besonders geschützt   §§ = streng geschützt

* = ungefährdet   D = Daten unzureichend   V = Vorwarnliste   G = Gefährdung anzunehmen   R = selten

3 = gefährdet  2 = stark gefährdet  1 = Vom Aussterben bedroht   0 = ausgestorben oder verschollen  

+ = günstig   o = ungünstig bis unzureichend   - = ungünstig bis schlecht   n.b. = nicht bewertet

besondere 

Verant-

wortung

Erhaltungs-

zustand 

Hessen
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Abb. 4: Nahrungsgäste im Untersuchungsraum (Bildquelle: Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz, aus natureg.hessen.de, 11/2019). 
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Tab. 4: Nahrungsgäste der Untersuchungen mit Angaben zum aktuellen Schutzstatus sowie der Gefährdungssi-

tuation (Rote Liste, Vogelampel). Angaben nach GRÜNEBERG et al. (2015), HÜPPOP et al. (2013), VSW (2014) und 

VSW & HGON (2016). 

 

2.1.3.3 Faunistische Bewertung 

Hinsichtlich der Reviervogelarten ist der Planungsraum als Siedlungsgebiet mit der zu erwartenden 

Avifauna anzusehen. Wertgebend ist das Vorkommen des Haussperlings. Die angetroffenen Nahrungs-

gäste entsprechen dem zu erwartenden Spektrum, wobei mit Mäusebussard, Rotmilan und Turmfalke 

streng geschützte Vogelarten den Planungsraum und dessen Umfeld als Jagd- und Nahrungsraum nut-

zen. 

Haussperling  

Der Gebäudebestand weist durchaus günstige Bedingungen für Ruhe- und Fortpflanzungsstätten von 

Haussperlingen auf. Infolge dessen konnte ein Revier im Planungsbereich und ein weiteres Reviere 

außerhalb des Planungsbereichs nachgewiesen werden. Die genaue Zahl von Haussperlingen konnte 

Schutz   Rote Liste   

Trivialname Art Kürzel EU D D Hessen

Bachstelze Motacilla alba Ba - - § * * * +

Blaumeise Parus caeruleus Bm - - § * * * +

Buchfink Fringilla coelebs B - - § * * * +

Eichelhäher Garrulus glandarius Ei - - § * * * +

Elster Pica pica E - - § * * - +

Grünfink Carduelis chloris Gf - - § * * * +

Halsbandsittich Psittacula krameri Hbs - - § - - - n.b.

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros Hr - - § * * * +

Haussperling Passer domesticus H - - § V V - o

Kohlmeise Parus major K - - § * * * +

Mauersegler Apus apus Ms ! - § * * * o

Mäusebussard Buteo buteo Mb ! - §§ * * * +

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla Mg - - § * * * +

Rabenkrähe Corvus corone Rk ! - § * * * +

Ringeltaube Columba palumbus Rt - - § * * * +

Rotmilan Milvus milvus Rm !!! & !! I §§ V V 3 o

Star Sturnus vulgaris S - - § 3 * * +

Stieglitz Carduelis carduelis Sti - - § * V * o

Straßentaube Columba livia f. domestica Stt - - - - - - n.b.

Turmfalke Falco tinnunculus Tf - - §§ * * * +

Zilpzalp Phylloscopus collybita Zi - - § * * * +

! = hohe Verantwortung (Hessen bzw. D)   !! = sehr hohe Verantwortung   !!! = extrem hohe Verantwortung

I = Art des Anhangs I der EU-VSRL    Z = Gefährdete Zugvogelart nach Art. 4.2 der VSRL

§ = besonders geschützt   §§ = streng geschützt

* = ungefährdet   D = Daten unzureichend   V = Vorwarnliste   G = Gefährdung anzunehmen   R = selten

3 = gefährdet  2 = stark gefährdet  1 = Vom Aussterben bedroht   0 = ausgestorben oder verschollen  

+ = günstig   o = ungünstig bis unzureichend   - = ungünstig bis schlecht   n.b. = nicht bewertet

besondere 

Verant-

wortung Zugvögel

Erhaltungs-

zustand 

Hessen
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durch die teilweise sehr versteckte und heimliche Lebensweise nicht exakt ermittelt werden. Die An-

zahl der tatsächlich im Planungsbereich vorkommenden Ruhe- und Fortpflanzungsstätten könnte über 

der festgestellten Zahl liegen. 

Abriss- und Umbauarbeiten oder eine energetische Sanierung können zu einem Verlust von mindes-

tens einer Ruhe- und Fortpflanzungsstätte führen und dadurch auch die Gefahr von Individuenverlus-

ten bedingen. Dies ist durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden. Zudem werden Maßnahmen zur 

Kompensation des Lebensraumverlusts empfohlen. Hierzu zählt vorrangig die Schaffung adäquaten 

Ersatzes (Nistkästen). Eine erhebliche Verschlechterung der lokalen Population ist bei Berücksichtigung 

geeigneter Maßnahmen nicht zu erwarten. Erhebliche Störungen können für den Haussperling, selbst 

bei unmittelbar angrenzenden Bauarbeiten, aufgrund der sehr geringen Störempfindlichkeit ausge-

schlossen werden. Konkrete Abschätzungen zur Umsetzung der Maßnahmen erfolgen im Rahmen der 

artenschutzrechtlichen Prüfung (Art-für-Art Prüfung, Prüfbögen). 

Artenschutzrechtlich relevante Nahrungsgäste 

Der Planungsraum und dessen Umfeld stellt für Greifvögel, Haussperling, Mauersegler und Stieglitz ein 

häufig frequentiertes Jagd- und Nahrungsrevier dar. Durch die aktuelle Nutzung finden die Nahrungs-

gäste insgesamt mäßige Bedingungen mit einem moderaten Angebot an Beutetieren. Es kann davon 

ausgegangen werden, dass die festgestellten Arten nur eine lose Bindung an den Planungsraum auf-

weisen und ggf. auf Alternativflächen in der Umgebung ausweichen. Entsprechend geeignete Struktu-

ren kommen im Umfeld des Planungsraums noch regelmäßig vor. Es ist mit keiner Beeinträchtigung 

der Arten zu rechnen, die eine erhebliche Verschlechterung des Erhaltungszustands der jeweiligen lo-

kalen Populationen bedingen könnte.  

Lärmemissionen sowie sonstige Störungen während der Bauzeiten führen meist zu vorübergehenden 

Beeinträchtigungen der Fauna. Die bauzeitliche Verdrängung ist somit in der Regel nur temporär und 

klingt nach Abschluss der Baumaßnahme ab. 

Artenschutzrechtlich relevante Vogelarten 

Zur detaillierteren Abschätzung der zu erwartenden Auswirkungen der aktuellen Planungen werden 

die relevanten Vogelarten im Zuge der artenschutzrechtlichen Betrachtung näher betrachtet. Der 

Schwerpunkt liegt auf dem Haussperling. 

2.1.4 Reptilien 

Viele der heimischen Reptilien sind derzeit in ihrem Bestand gefährdet. Aus diesem Grund sind alle 

Reptilienarten nach BArtSchV bzw. auf europäischer Ebene durch Anhang IV der Fauna-Flora -Habitat-

Richtlinie [92/43/EWG] gesetzlich geschützt. 

2.1.4.1 Methode 

Zur Kartierung der Reptilien wurden besonders sonnenexponierte Stellen von März bis Mai 2019 un-

tersucht (Tab. 5). Ein Schwerpunkt der Begehungen liegt besonders in den Übergangsbereichen, die 
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an Gehölze oder ähnliche Strukturen anschließen und die als Verstecke dienen könnten. Einerseits fin-

det sich dort eine große Anzahl potentiell guter Unterschlupfmöglichkeiten für Reptilien und anderer-

seits nutzen die wechselwarmen Tiere vegetationsarme Flächen zum Sonnenbaden. Die Begehungen 

erfolgten an mehreren Tagen zu verschiedenen Uhrzeiten bei jeweils gutem Wetter. Damit können 

aktivitätsbedingte Unterschiede der Tiere ausgeglichen werden. 

Zur Erhöhung der Nachweiswahrscheinlichkeit wurden Reptilienquadrate (ca. 80 x 80 cm) aus Dach-

pappe eingesetzt. Diese erwärmen sich besonders schnell und bieten den wechselwarmen Tieren be-

sonders gute Bedingungen. Durch die steinähnliche Oberfläche werden diese zudem besonders gerne 

angenommen. Die Standorte, an denen die Reptilienquadrate platziert wurden, zeigt Abbildung 5. 

Tab. 5: Begehung zur Erfassung von Reptilien. 

 

2.1.4.2 Ergebnisse 

Im Rahmen der Untersuchungen konnte im Planungsraum das Vorkommen der Mauereidechse (Po-

darcis muralis) nachgewiesen werden (Tab. 6, Abb. 5). Die Mauereidechse konnte überwiegend im 

östlichen und nordöstlichen Bereich zwischen der B43 und den Bahngleisen festgestellt werden. Hier-

bei wurden adulte Männchen und Weibchen sowie einjährige Tiere beobachtet. Eine Reproduktion ist 

im Untersuchungsbereich als gesichert anzunehmen. Es ist wahrscheinlich, dass die angetroffenen 

Tiere zu einer größeren Metapopulation gehören, die entlang der Bahnstecke angesiedelt ist. 

Tab. 6: Reptilien der Untersuchungen mit Angaben zum aktuellen Schutzstatus. Angaben nach AGAR & FENA 

(2010), BFN (2019), BNatSchG (2009), EIONET (2013-2018) und RLG (2020). 

 

 

 

Begehungen Termin Info

1. Begehung 22.03.2019 Übersichtsbegehung und Absuchen des Plangebiets

2. Begehung 10.04.2019 Übersichtsbegehung, Ausbringen von Reptilienquadraten

3. Begehung 25.04.2019 Kontrolle und Absuchen des Plangebiets

4. Begehung 22.05.2019 Kontrolle und Absuchen des Plangebiets

5. Begehung 31.05.2019 Kontrolle und Absuchen des Plangebiets

Schutz   Rote Liste   Erhaltungszustand 

Trivialname Art EU D D Hessen Hessen D EU

Mauereidechse Podarcis muralis - IV §§ V 3 + + +

Verantwortung: (!) = besondere Verantwortung für hochgradig isolierte Vorposten

II = Art des Anhang II   IV = Art des Anhang IV; FFH- Richtlinie

§ = besonders geschützt   §§ = streng geschützt

* = ungefährdet   D = Daten unzureichend   V = Vorwarnliste   G = Gefährdung anzunehmen   R = selten

3 = gefährdet  2 = stark gefährdet  1 = Vom Aussterben bedroht   0 = ausgestorben oder verschollen  

+ = günstig   o = ungünstig bis unzureichend   - = ungünstig bis schlecht   n.b. = nicht bewertet

Verant-

wortung
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Abb. 5: Reptilien im Untersuchungsraum (Bildquelle: Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz, aus natureg.hessen.de, 11/2019). 
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Im Rahmen der Untersuchungen konnte bislang nicht geklärt werden, um welche Populationslinie es 

sich handelt. Sehr wahrscheinlich ist es jedoch der westfranzösische Typ. Durch die insgesamt hohe 

Anzahl an Sichtungen und wegen der insgesamt guten Rahmenbedingungen ist von einer größeren 

Teilpopulation auszugehen. Ausgehend von vergleichbaren Ergebnissen und persönlichen Erfahrungen 

wird im betroffenen Planungsraum mit ca. 100 Tieren gerechnet. Diese sind überwiegend im Bereich 

von schütter bewachsenen Bereichen, die an die Gehölze und an Hangstrukturen anschließen sowie in 

umgebenden Schotterbereichen und entlang den Bahngleisen anzunehmen. 

2.1.4.3 Faunistische Bewertung 

Die Mauereidechse weist derzeit ein größeres Vorkommen im geplanten Planungsraum auf. Da ein 

Vorkommen im gesamten Untersuchungsbereich möglich ist, kann davon ausgegangen werden, dass 

Bereiche mit Vorkommen der Mauereidechse in die Planung einbezogen und überplant werden. Dies 

führt sowohl zu einer Zerstörung von Ruhe- und Fortpflanzungsstätten als auch zur Tötung bzw. Ver-

letzung von Individuen. Zur Vermeidung von Tatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 3 BNatSchG 

sind daher Maßnahmen zum Schutz der Reptilienfauna notwendig.  

Dementsprechend sind Vermeidungs- und vorlaufende Kompensationsmaßnahmen nötig, die das Ein-

treten der Tatbestände § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG ausschließen. Konkrete Abschätzungen zur Um-

setzung der Maßnahmen erfolgen im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung (Art-für-Art Prüfung, 

Prüfbögen). 

Zur detaillierteren Abschätzung der zu erwartenden Auswirkungen der aktuellen Planungen wird die 

Mauereidechse im Zuge der artenschutzrechtlichen Betrachtung näher betrachtet.  

Hinweis: Der Mauereidechsen-Bestand im Untersuchungsbereich ist wahrscheinlich ausreichend, um 

auf einer isoliert gelegenen Aussetzungsfläche eine eigenständige Population ausbilden zu können. 

Jedoch ist es ratsam im Falle einer unvermeidlichen Umsiedlung eine Ansiedlung in oder in der Nähe 

eines von der Art bereits besiedelten Bereiches anzuraten. Es muss dort jedoch möglich sein, durch 

entsprechende Aufwertungen zusätzlichen Lebensraum für die umzusiedelnden Exemplare zu schaf-

fen. Empfehlenswert ist eine Umsiedlung innerhalb der lokalen Population. Hierdurch würde ggf. auf-

tretende Probleme vermieden werden, die durch eine Vermischung genetischer Linien entstehen 

könnten. 

2.1.5 Potentialabschätzung Fledermäuse 

Baumhöhlen stellen wertvolle Lebensräume für eine Vielzahl heimischer Wildtiere dar. Darunter be-

finden sich häufig auch artenschutzrechtlich relevante Arten. Neben den allseits bekannten Vögeln, 

die gerne in Höhlen nisten (Singvögel, Spechte usw.), findet man auch regelmäßig Fledermäuse in 

Baumhöhlen. Zudem bieten Gebäude mit Spalten, Risse und Höhlen ebenfalls Lebensräume für Fle-

dermäuse.  
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2.1.5.1 Ergebnisse  

Innerhalb des Planungsraums kommen Bäume und Gebäude vor, die als Ruhe- und Fortpflanzungs-

stätte für Fledermäuse geeignet sind. 

2.1.5.2 Faunistische Bewertung 

Da alle Fledermausarten im Anhang IV der FFH-Richtlinie stehen und dementsprechend zu den nach 

§ 7 BNatSchG streng geschützten Tierarten zählen, müssen deren Belange wegen den allgemeinen 

Vorgaben des Artenschutzes nach § 44 BNatSchG besonders berücksichtigt werden. 

Abriss- und Umbauarbeiten sowie Baumfällungen und Rodungsarbeiten können zu einem Verlust von 

Ruhe- und Fortpflanzungsstätten von Fledermäusen führen und dadurch auch die Gefahr von Indivi-

duenverlusten bedingen. Diese sind durch entsprechende Maßnahmen zu vermeiden. Konkrete Ab-

schätzungen zur Umsetzung der Maßnahmen erfolgen im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung 

(Art-für-Art Prüfung). Da eine Unterscheidung in einzelne Arten nicht als zielführend erscheint, werden 

alle potentiell vorkommenden Arten als Gilde „Fledermäuse“ geprüft. 
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2.2 Stufe II: Prüfung von Verbotstatbeständen und Vermeidung von Beeinträchtigungen  

In die Stufe II des Verfahrens wurden folgende Arten der untersuchten Tiergruppen aufgenommen: 

a) Vögel 

Von den im Rahmen der faunistischen Untersuchungen nachgewiesenen Reviervogelarten wurde als 

artenschutzrechtlich relevante Art der Haussperling betrachtet. Die nachfolgenden Prüfungen von 

Verbotstatbeständen, Vermeidung von Beeinträchtigungen und eventuelle Ausnahmeverfahren wer-

den aufgrund des unzureichenden bis ungünstigen Erhaltungszustands (Vogelampel: gelb) als ausführ-

liche Art-für-Art-Prüfung (inkl. Prüfbögen) durchgeführt. 

Reviervogelarten und Nahrungsgäste mit günstigem Erhaltungszustand (Vogelampel: grün) werden 

entsprechend der Vorgabe im Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen in tabellari-

scher Form bearbeitet (Kap. 2.2.1). 

Nahrungsgäste, die nach BArtSchV „streng geschützt“ sind, deren Erhaltungszustand als unzureichend 

bis ungünstig (Vogelampel: gelb) eingestuft wird oder die im Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie 

genannt werden, sind im engeren Sinne nicht artenschutzrechtlich relevant, da im Hinblick auf das 

oftmals schwer zu fassende „Störungsverbot“ Art. 12 Abs. 1 b) FFH-RL eine Störung nur dann eintritt, 

wenn diese an den Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfolgt oder sich auf deren Funktion auswirkt. 

Diese Sachverhalte sind für Nahrungsgäste nicht eindeutig zuzuordnen. Auf eine Art-für-Art-Prüfung 

wird daher bei diesen Arten verzichtet und stattdessen eine tabellarische Bewertung vorgenommen 

(Kap. 2.2.2).  

b) Reptilien 

Es konnte die Mauereidechse als FFH-Anhang IV-Art nachgewiesen werden. Diese Art wird somit zu 

den artenschutzrechtlich relevanten Arten gerechnet. Die nachfolgenden Schritte betrachten die Prü-

fungen von Verbotstatbeständen, die Vermeidung von Beeinträchtigungen und eventuelle Ausnahme-

verfahren. Die Prüfung wird anhand der aktuellen Musterbögen (Stand Juni 2015) als Art-für-Art-Prü-

fung durchgeführt. 

c) Gilde „Fledermäuse“ 

Im Rahmen der Untersuchungen konnten im Planungsgebiet Strukturen nachgewiesen werden, die für 

baumbewohnende sowie gebäudebewohnende Fledermäuse geeignet sind. Da alle heimischen Fle-

dermausarten, aufgrund deren Status als FFH-Anhang IV-Art bzw. deren strengen Schutzes nach BArt-

SchV zu den artenschutzrechtlich relevanten Arten gerechnet werden müssen, betrachten die nach-

folgenden Schritte die Prüfungen von Verbotstatbeständen, die Vermeidung von Beeinträchtigungen 

und eventuelle Ausnahmeverfahren. Die Prüfung wird anhand der aktuellen Musterbögen (Stand Juni 

2015) als Art-für-Art-Prüfung durchgeführt.  
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2.2.1 Tabellarische Prüfung von Vögeln mit günstigem Erhaltungszustand 

Für Vogelarten mit günstigem Erhaltungszustand (Vogelampel: grün) sind die Verbotstatbestände in 

der Regel letztlich nicht zutreffend, da aufgrund ihrer Häufigkeit und Anpassungsfähigkeit davon aus-

gegangen werden kann, dass die ökologische Funktion ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räum-

lichen Zusammenhang (bezogen auf § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG) weiterhin gewahrt wird bzw. 

keine Verschlechterung des Erhaltungszustand der lokalen Population eintritt (bezogen auf § 44 Abs. 1 

Nr. 2 BNatSchG). Daher müssen diese häufigen Arten keiner ausführlichen Prüfung unterzogen wer-

den. 

Zur allgemeinen Vermeidung von Eingriffen in Ruhe- und Fortpflanzungsstätten und der damit mögli-

chen Tötung und Verletzung von Individuen sind folgende allgemeine Maßnahmen zum Schutz und 

Erhalt der Avifauna zu beachten: 

 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen nur in der 

Zeit vom 1. Oktober bis 28. / 29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums sind zwingend die 

Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde und die Freigabe durch die Umweltbaubegleitung 

erforderlich. 

 Bei Eingriffen in Gebäude vom 01. März bis 30. September sind betroffene Bereiche zeitnah vor 

Beginn der Maßnahme durch einen Fachgutachter auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrollieren 

sowie eine biologische Baubegleitung durchzuführen. 

Erhebliche bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen sind nicht zu erwarten. Zudem gelten 

viele der gefundenen Vogelarten als verhältnismäßig stresstolerant. 

Im Planungsraum kann es während der Bauzeit durch Lärmemissionen sowie sonstige Störungen zu 

vorübergehenden Beeinträchtigungen der Fauna kommen. Die bauzeitliche Verdrängung der Fauna 

durch die temporäre Inanspruchnahme klingt nach Abschluss der Baumaßnahme ab. Nachhaltige Be-

einträchtigungen sind aufgrund der Verfügbarkeit von Alternativhabitaten in der Umgebung nicht zu 

erwarten.  

Tab. 7: Prüfung der Betroffenheit von Vogelarten mit günstigem Erhaltungszustand (Vogelampel: grün). 

 

Trivialname Art Status

§ 44 Abs.1 

(1) BNatSchG     

„Fangen, 

Töten, 

Verletzen"

§ 44 Abs.1 

(2) BNatSchG     

„Erhebliche 

Störung"

 § 44 Abs. 1 (3) 

BNatSchG        

„Zerst. v. Fort-

pflanzungs- und 

Ruhestätten"

Erläuterung 

zur 

Betroffenheit

Vermeidungs- 

bzw. 

Kompensations-

Maßnahmen

Amsel Turdus 

merula

R möglich, 

vermeidbar

nein möglich, 

vermeidbar

• Ggf. Zer-

störung von 

Gelegen und 

der Tötung 

von Tieren

• Die Rodung von 

Bäumen und 

Gehölzen ist 

gemäß § 39 Abs. 

5 BNatSchG nur 

vom 1.10 bis 

28./29.02 

zulässig, sonst 

Baubegleitung

Status: N = Nahrungsgast   R = Reviervogel
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Tab. 7 [Fortsetzung]: Prüfung der Betroffenheit von Vogelarten mit günstigem Erhaltungszustand (Vogelampel: 

grün). 

 

 

 

Trivialname Art Status

§ 44 Abs.1 

(1) BNatSchG     

„Fangen, 

Töten, 

Verletzen"

§ 44 Abs.1 

(2) BNatSchG     

„Erhebliche 

Störung"

 § 44 Abs. 1 (3) 

BNatSchG        

„Zerst. v. Fort-

pflanzungs- und 

Ruhestätten"

Erläuterung 

zur 

Betroffenheit

Vermeidungs- 

bzw. 

Kompensations-

Maßnahmen

Bachstelze Motacilla 

alba

N nein nein nein keine Betroffenheit

Blaumeise Parus 

caeruleus

R, N möglich, 

vermeidbar

nein möglich, 

vermeidbar

siehe Amsel siehe Amsel

Buchfink Fringilla 

coelebs

N nein nein nein keine Betroffenheit

Eichelhäher Garrulus 

glandarius

N nein nein nein keine Betroffenheit

Elster Pica pica N nein nein nein keine Betroffenheit

Grünfink Carduelis 

chloris

N nein nein nein keine Betroffenheit

Halsband-

sittich

Psittacula 

krameri

R, N möglich, 

vermeidbar

nein möglich, 

vermeidbar

siehe Amsel siehe Amsel

Hausrot-

schwanz

Phoenicurus 

ochruros

R, N möglich, 

vermeidbar

nein möglich, 

vermeidbar

• Möglichkeit 

der 

Zerstörung 

von Gelegen 

und der 

Tötung von 

Tieren

• Bei Eingriffen 

vom 01.03 bis 

30.09 sind 

betroffene Be-

reiche zeitnah 

vor Beginn der 

Maß-nahme zu 

kontrollieren, 

sonst 

Baubegleitung

Kohlmeise Parus major R, N möglich, 

vermeidbar

nein möglich, 

vermeidbar

siehe Amsel siehe Amsel

Mönchsgras-

mücke

Sylvia 

atricapilla

R, N möglich, 

vermeidbar

nein möglich, 

vermeidbar

siehe Amsel siehe Amsel

Rabenkrähe Corvus 

corone

N nein nein nein keine Betroffenheit

Ringeltaube Columba 

palumbus

R, N möglich, 

vermeidbar

nein möglich, 

vermeidbar

siehe Hausrot-

schwanz

siehe Hausrot-

schwanz

Rotkehlchen Erithacus 

rubecula

R nein nein nein außerhalb des Planungsbereichs

Star Sturnus 

vulgaris

N nein nein nein keine Betroffenheit

Straßentaube Columba livia 

f. domestica

N nein nein nein keine Betroffenheit

Zilpzalp Phylloscopus 

collybita

R, N nein nein nein außerhalb des Planungsbereichs

Straßentaube Columba livia 

f. domestica

N nein nein nein keine Betroffenheit

Zilpzalp Phylloscopus 

collybita

R, N nein nein nein außerhalb des Planungsbereichs

Status: N = Nahrungsgast   R = Reviervogel
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2.2.2 Tabellarische Prüfung von Nahrungsgästen mit ungünstigem Erhaltungszustand bzw. streng ge-

schützten Arten (BArtSchV) 

Nachfolgend ist die Prüfung von Verbotstatbeständen, Vermeidung von Beeinträchtigungen für Nah-

rungsgäste mit ungünstigem bis unzureichendem Erhaltungszustand (Vogelampel: gelb) und streng ge-

schützten Arten (BArtSchV) in tabellarischer Form dargestellt (Tab. 8). 

Diese Arten sind im engeren Sinne nicht artenschutzrechtlich relevant, da im Hinblick auf das oftmals 

schwer zu fassende „Störungsverbot“ Art. 12 Abs. 1 b) FFH-RL eine Störung nur dann eintritt, wenn 

diese an den Fortpflanzungs- und Ruhestätten erfolgt oder sich auf deren Funktion auswirkt.  

Auswirkungen auf Ruhe- und Fortpflanzungsstätten sind jeweils nicht zu erwarten. Durch die Nutzung 

des Planungsbereichs wird ein Teilaspekt des Nahrungshabitats der vorkommenden Vogelarten be-

rührt. Nachhaltige Beeinträchtigungen für die Arten können aber aufgrund des ausreichenden Ange-

bots von adäquaten Alternativen in der Umgebung und der nur losen Bindung an den Planungsraum 

ausgeschlossen werden (vgl. Kap. 2.1.3.3). Bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen sind für 

die nachgewiesenen Nahrungsgäste nicht zu erwarten. 

Tab. 8: Prüfung der potentiellen Betroffenheit von Nahrungsgästen mit ungünstigem bis unzureichendem Erhal-

tungszustand (Vogelampel: gelb) und streng geschützten Arten (BArtSchV). 

 

2.2.3 Art-für-Art-Prüfung 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit erfolgt in diesem Abschnitt eine Zusammenfassung der Ergebnisse 

der Prüfungen. Hierfür wird eine tabellarische Form gewählt (Tab. 9). Die Tabelle stellt die Resultate 

der einzelnen Prüfschritte, das resultierende Ergebnis zur Notwendigkeit einer Ausnahmeregelung, 

Trivialname Art

EU-

VSRL

Schutz 

D

§ 44 Abs.1 

(1) BNatSchG     

„Fangen, 

Töten, 

Verletzen"

§ 44 Abs.1 

(2) BNatSchG     

„Erhebliche 

Störung"

 § 44 Abs. 1 (3) 

BNatSchG        

„Zerst. v. Fort-

pflanzungs- und 

Ruhestätten"

Erläuterung 

zur 

Betroffenheit

Vermeidungs- 

bzw. 

Kompensations-

Maßnahmen

Haus-

sperling

Passer 

domesticus

- § nein nein nein lose Habitat-

bindung; 

unerheblich

-

Mauersegler Apus apus - § nein nein nein synanthroper 

Luftjäger; 

unerheblich

-

Mäuse-

bussard

Buteo buteo - §§ nein nein nein lose Habitat-

bindung; 

unerheblich

-

Rotmilan Milvus milvus I §§ nein nein nein lose Habitat-

bindung; 

unerheblich

-

Stieglitz Carduelis 

carduelis

- § nein nein nein lose Habitat-

bindung; 

unerheblich

-

Turmfalke Falco 

tinnunculus

- §§ nein nein nein lose Habitat-

bindung; 

unerheblich

-

I = Art des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie    Z = Gefährdete Zugvogelart nach Art. 4.2 der VSRL

§ = besonders geschützt   §§ = streng geschützt
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eine kurze Erläuterung zur Betroffenheit sowie mögliche Vermeidungsmaßnahmen und vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen dar. Ausführliche Angaben und Begründungen enthalten die Prüfbögen im An-

hang (Kap. 4).  

Tab. 9: Übersicht der Prüfung der potentiellen Betroffenheit von Arten mit ungünstigem bis unzureichendem 
Erhaltungszustand (Vogelampel: gelb) und streng geschützten Arten (BArtSchV, BNatSchG, FFH-RL). 

 

Vögel 

Haussperling  

Ein Revier des Haussperlings befindet sich innerhalb des aktuellen Planungsbereichs; ein weiteres Re-

vier befindet sich im Umfeld. Durch die aktuellen Planungen wird ein Revier betroffen. Dementspre-

chend sind artenschutzrechtliche Konflikte nicht möglich. 

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

(Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) kann für den Haussperling nach der Prüfung bei Be-

rücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen werden (vgl. Kap. 2.2.3 „Art-für-Art-Prü-

fung“ und Kap. 4 „Anhang Prüfbogen“). Hierbei sind folgende Maßnahmen umzusetzen:  

Vermeidungsmaßnahme: 

 Bei Abriss- oder Umbauarbeiten im Zeitraum vom 01. März bis 30. September sind betroffene 

Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgutachter auf aktuelle Brutvorkom-

men zu kontrollieren sowie eine ökologische Baubegleitung durchzuführen. 

Gutachterliche Empfehlung: Da das Angebot von Strukturen, die als Ruhe- und Fortpflanzungsstätten 

geeignet sind, im Siedlungsraum stetig zurückgeht, wird das Anbringen von drei geeigneten Nistmög-

lichkeiten (z.B. 1x Schwegler Sperlingskoloniehaus 1SP (3fach) oder vergleichbares) empfohlen. Die 

Kästen sind in mind. 5 m Höhe über dem Erdboden oder vorspringenden Gebäudeteilen zu montieren. 

Der genaue Standort ist mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Die Kästen 

sind regelmäßig zu pflegen. 

 

 

Trivialname Art

Fortpflanzungs- oder 

Ruhestätte

§ 44 Abs.1 

(1) BNatSchG     

„Fangen, 

Töten, 

Verletzen"

§ 44 Abs.1 (2) 

BNatSchG     

„Erhebliche 

Störung"

 § 44 Abs. 1 (3) 

BNatSchG        

„Zerst. v. Fort-

pflanzungs- und 

Ruhestätten"

Ausnahme-

genehmigung 

nach § 45 Abs. 

7 BNatSchG 

erforderlich?

Haussperling Passer 

domesticus

Ein Revier im 

Planungsbereich; ein 

weiteres im Umfeld

möglich, 

vermeidbar

nein möglich, 

vermeidbar

nein

Mauereidechse Podarcis 

muralis

Vorkommen im 

Planungsbereich

möglich, 

vermeidbar

nein möglich, 

vermeidbar

nein

Gilde 

Fledermäuse

- Vorkommen im 

Planungsbereich 

möglich

möglich, 

vermeidbar

nein möglich, 

vermeidbar

nein
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Reptilien 

Mauereidechse 

Die Mauereidechse konnte überwiegend im östlichen und nordöstlichen Bereich zwischen der B43 und 

den Bahngleisen festgestellt werden. Durch die aktuellen Planungen wird der Lebensraum betroffen. 

Dementsprechend sind artenschutzrechtliche Konflikte nicht möglich. 

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

(Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) kann für die Mauereidechse nach der Prüfung bei 

Berücksichtigung von Vermeidungs- und vorgezogenen Kompensationsmaßnahmen ausgeschlossen 

werden (vgl. Kap. 4 „Anhang Prüfbogen“ sowie Plan Ö (2020)). Hierbei sind folgende Maßnahmen um-

zusetzen:  

Vermeidungsmaßnahmen: 

 Entfernen von Schrott, Fahrzeugwracks, lose aufgeschichteten Baumaterialien usw. Das Entfernen 

der aufgeschichteten Bahnschwellen bzw. Holzbalken hat in Anwesenheit eines Fachgutachters 

zu erfolgen. Dies ist entsprechend zu dokumentieren. 

 Das Grundstück ist von Bewuchs zu befreien. Darunter ist das Mähen von krautigen Pflanzen, Ent-

fernen von Gehölzen und ggf. Baumfällungen zu verstehen. 

 Sicherung des Grundstücks zur Verhinderung einer Einwanderung von Mauereidechsen durch 

eine temporäre und überkletterungssichere Einwanderungsbarriere (Reptilienzaun). Gegebenen-

falls notwendige Tiefbauarbeiten sind durch einen Fachgutachter zu begleiten. Dies ist entspre-

chend zu dokumentieren.  

 Umsiedlung der Mauereidechsen in das zuvor vorbereitete Reptilienhabitat.  

Eine Umsiedlung ist günstigerweise im Zeitraum von April bis Mai durchzuführen.  

 Nach erfolgreicher Umsiedlung der Mauereidechse kann das Grundstück bezüglich dem Vorkom-

men von Kampfmittel erkundet und ggf. geräumt und anschließend eine Altlastensanierung 

durchgeführt werden. 

Vorlaufende Kompensationsmaßnahme (CEF): 

 Aufwertung des Reptilienhabitats in Bereich von Flst. 169/0, Flur 18, Gemarkung Kastel. Hierbei 

sind folgende Strukturen zu schaffen: 

 Abschnittsweises Entnehmen von Bäumen und Gehölzen in den nächsten drei Jahren in Teilberei-

chen von jeweils 20 -30 m.  

 Ziel der Maßnahme ist einer Verbesserung der Besonnung der nördlich angrenzenden alten Wein-

bergmauer (westlicher Teil) sowie von südexponierten Hangstrukturen (Östlicher Teil). 

 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen und zur 

rechtzeitigen Etablierung des Ausgleichshabitats durchzuführen.  
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 Entfernen der Brombeersukzession und Einsaat einer standortgerechten Grünlandmischung un-

ter Verwendung regionalen Saatguts. Wünschenswert wäre ein abwechslungsreicher Bestand mit 

Abschnitten unterschiedlicher Wuchshöhe. Offene, sandige Bereiche sind hinsichtlich der beson-

deren Eignung als Eiablageplätze förderlich. 

 Einbau von mind. sechs Totholzelementen auf einer Fläche von jeweils mind. 5 m². Das anfallende 

Totholz (Baumstämme) ist teilweise in den Boden einzubauen in geeigneter Weise zu stapeln. 

 Ausbringen von Sandsteinblöcken im östlichen Teil. 

 Zum erfolgreichen Zurückdrängen der Brombeersukzession ist mindestens in den ersten drei Jah-

ren ist eine mehrmalige Pflege durchzuführen. 

 Mittel- und langfristig ist eine ein- bis zweimalige Pflege der Fläche mit Abfahren des Mahdguts 

vorzusehen. Sofern eine ausreichende Erfolgsaussicht besteht, kann eine Schaf- oder Ziegenbe-

weidung stattfinden. 

Gilde Fledermäuse 

Das Vorkommen von baumbewohnenden sowie gebäudebewohnenden Fledermäusen ist innerhalb 

des Planungsraums möglich. Dementsprechend sind artenschutzrechtliche Konflikte nicht möglich. 

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

(Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) kann für Fledermäuse nach der Prüfung bei Berück-

sichtigung von Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen werden (vgl. Kap. 2.2.3 „Art-für-Art-Prüfung“ 

und Kap. 4 „Anhang Prüfbogen“). Hierbei sind folgende Maßnahmen umzusetzen:  

Vermeidungsmaßnahme: 

 Gebäude und Gebäudeteile, die für den Abbruch oder Umbau vorgesehen sind, sind unmittelbar 

vor Durchführung von Abbruch- oder erheblichen Umbauarbeiten durch einen Fachgutachter auf 

Quartiere von Fledermäusen zu untersuchen. Bei Besatz sind in Abstimmung mit der Unteren Na-

turschutzbehörde Maßnahmen zu ergreifen, um ein Eintreten der artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände gemäß § 44 BNatSchG auszuschließen. 

 Unmittelbar vor Rodungsarbeiten sind Bäume, die als Ruhe- und Fortpflanzungsstätte von Fleder-

mäusen genutzt werden können, endoskopisch auf aktuelle Vorkommen zu untersuchen. Festge-

stellte Quartiere im Sinne des § 44 Abs. 3 BNatSchG sind so lange zu erhalten, bis von der zustän-

digen Naturschutzbehörde anderweitigen Maßnahmen zugestimmt wurde. Jede wegfallende 

Ruhe- und Fortpflanzungsstätte, die im Zuge der ökologischen Baubegleitung festgestellt wird, ist 

im Verhältnis 1:3 auszugleichen. 

Gutachterliche Empfehlung:  

Durch die versteckte Lebensweise und jährlich wechselnde Standorte von Ruhe- und Fortpflanzungs-

stätten, lässt sich Kompensationsbedarf meist nicht konkret ableiten. Da zudem im Siedlungsraum ein 
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steter Rückgang geeigneter Strukturen zu verzeichnen ist, wird als sinnvolle Lösung wird die Installa-

tion von mindestens sechs Fledermauskästen vorgeschlagen. Hierbei wird das Anbringen von drei ge-

eigneten Fledermauskästen für baumbewohnende Fledermäuse sowie drei geeignete Fledermauskäs-

ten für gebäudebewohnende Fledermäuse (z.B. 3x Schwegler Fledermaus-Fassadenröhre 2FR zur Rei-

henbildung und 3x Schwegler Fledermaus-Großraum-Flachkasten 3FF oder vergleichbares) empfohlen. 

Die Kästen sind an einer unbeleuchteten Stelle in mind. 5 m Höhe über dem Erdboden oder vorsprin-

genden Gebäudeteilen zu montieren.  

Unter Berücksichtigung aller oben genannten Maßnahmen besteht kein Erfordernis der Zulassung 

einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG. 

2.3 Stufe III: Ausnahmeverfahren 

Da durch das Vorhaben gegen keines der Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstoßen wird, kann die 

Durchführung eines Ausnahmeverfahrens inklusive der Klärung der dafür nötigen Voraussetzungen 

entfallen. 

2.4 Fazit 

Der Bebauungsplan „Quartier am Bürgerhaus“ wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung i.S.v. 

§13aBauGB aufgestellt. Der Bericht bezieht sich auf den Vorentwurf des Bebauungsplans mit Stand 

vom 23.12.2020. Das vorliegende Gutachten verfolgt die in diesem Zusammenhang geforderte Über-

prüfung, ob durch die geplante Nutzung artenschutzrechtlich relevante Arten betroffen sind. Gegebe-

nenfalls ist sicherzustellen, dass durch geeignete Maßnahmen keine Verbotstatbestände gemäß § 44 

BNatSchG eintreten. Der Bericht liefert Aussagen zur angetroffenen Fauna, deren artenschutzrechtli-

chem Status und hebt wichtige Strukturelemente im Planungsraum hervor. Quantifizierende Aussagen 

zu notwendigen Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen sind in den Prüfbögen festgelegt. 

Allgemeines Planziel ist die Ausweisung als Allgemeines Wohngebiet. Als Resultat der Vorauswahl 

weist das Plangebiet unter Berücksichtigung der räumlichen Lage und der Habitatausstattung Qualitä-

ten als Lebensraum für Vögel, Fledermäuse und Reptilien auf. Infolge dessen ergibt sich das Erfordernis 

der Betrachtung der artenschutzrechtlichen Belange gemäß Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). 

Aus der Analyse sind als artenschutzrechtlich relevante Vogelart der Haussperling, zudem gebäude- 

und baumbewohnende Fledermäuse sowie als artenschutzrechtlich relevante Reptilienart die Mau-

ereidechse hervorgegangen. Dementsprechend sind artenschutzrechtliche Konflikte möglich.  

Artenschutzrechtliche Konflikte 

Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Verletzung und Tötung), § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) und § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG 

(Zerstören von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) kann für Haussperling, Fledermäuse und Mauerei-

dechse nach der Prüfung bei Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen werden 
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(vgl. Kap. 2.2.3 „Art-für-Art-Prüfung“, Kap. 4 „Anhang Prüfbogen“). Hierbei sind folgende Maßnahmen 

umzusetzen:  

Vermeidungsmaßnahmen: 

 Bei Abriss- oder Umbauarbeiten im Zeitraum vom 01. März bis 30. September sind betroffene 

Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgutachter auf aktuelle Brutvorkom-

men von Vögeln zu kontrollieren sowie eine ökologische Baubegleitung durchzuführen. 

 Gebäude und Gebäudeteile, die für den Abbruch oder Umbau vorgesehen sind, sind unmittelbar 

vor Durchführung von Abbruch- oder erheblichen Umbauarbeiten durch einen Fachgutachter auf 

Quartiere von Fledermäusen zu untersuchen. Bei Besatz sind in Abstimmung mit der Unteren Na-

turschutzbehörde Maßnahmen zu ergreifen, um ein Eintreten der artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbestände gemäß § 44 BNatSchG auszuschließen. 

 Unmittelbar vor Rodungsarbeiten sind Bäume, die als Ruhe- und Fortpflanzungsstätte von Fleder-

mäusen genutzt werden können, endoskopisch auf aktuelle Vorkommen zu untersuchen. Festge-

stellte Quartiere im Sinne des § 44 Abs. 3 BNatSchG sind so lange zu erhalten, bis von der zustän-

digen Naturschutzbehörde anderweitigen Maßnahmen zugestimmt wurde. Jede wegfallende 

Ruhe- und Fortpflanzungsstätte, die im Zuge der ökologischen Baubegleitung festgestellt wird, ist 

im Verhältnis 1:3 auszugleichen. 

 Entfernen von Schrott, Fahrzeugwracks, lose aufgeschichteten Baumaterialien usw. Das Entfernen 

der aufgeschichteten Bahnschwellen bzw. Holzbalken hat in Anwesenheit eines Fachgutachters 

zu erfolgen. Dies ist entsprechend zu dokumentieren. 

 Das Grundstück ist von Bewuchs zu befreien. Darunter ist das Mähen von krautigen Pflanzen, Ent-

fernen von Gehölzen und ggf. Baumfällungen zu verstehen. 

 Sicherung des Grundstücks zur Verhinderung einer Einwanderung von Mauereidechsen durch 

eine temporäre und überkletterungssichere Einwanderungsbarriere (Reptilienzaun). Gegebenen-

falls notwendige Tiefbauarbeiten sind durch einen Fachgutachter zu begleiten. Dies ist entspre-

chend zu dokumentieren.  

 Umsiedlung der Mauereidechsen in das zuvor vorbereitete Reptilienhabitat.  

Eine Umsiedlung ist günstigerweise im Zeitraum von April bis Mai durchzuführen.  

 Nach erfolgreicher Umsiedlung der Mauereidechse kann das Grundstück bezüglich dem Vorkom-

men von Kampfmittel erkundet und ggf. geräumt und anschließend eine Altlastensanierung 

durchgeführt werden. 

Vorlaufende Kompensationsmaßnahme (CEF): 

 Aufwertung des Reptilienhabitats in Bereich von Flst. 169/0, Flur 18, Gemarkung Kastel. Hierbei 

sind folgende Strukturen zu schaffen: 
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 Abschnittsweises Entnehmen von Bäumen und Gehölzen in den nächsten drei Jahren in Teilberei-

chen von jeweils 20 -30 m.  

 Ziel der Maßnahme ist einer Verbesserung der Besonnung der nördlich angrenzenden alten Wein-

bergmauer (westlicher Teil) sowie von südexponierten Hangstrukturen (Östlicher Teil). 

 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen und zur 

rechtzeitigen Etablierung des Ausgleichshabitats durchzuführen.  

 Entfernen der Brombeersukzession und Einsaat einer standortgerechten Grünlandmischung un-

ter Verwendung regionalen Saatguts. Wünschenswert wäre ein abwechslungsreicher Bestand mit 

Abschnitten unterschiedlicher Wuchshöhe. Offene, sandige Bereiche sind hinsichtlich der beson-

deren Eignung als Eiablageplätze förderlich. 

 Einbau von mind. sechs Totholzelementen auf einer Fläche von jeweils mind. 5 m². Das anfallende 

Totholz (Baumstämme) ist teilweise in den Boden einzubauen in geeigneter Weise zu stapeln. 

 Ausbringen von Sandsteinblöcken im östlichen Teil. 

 Zum erfolgreichen Zurückdrängen der Brombeersukzession ist mindestens in den ersten drei Jah-

ren ist eine mehrmalige Pflege durchzuführen. 

 Mittel- und langfristig ist eine ein- bis zweimalige Pflege der Fläche mit Abfahren des Mahdguts 

vorzusehen. Sofern eine ausreichende Erfolgsaussicht besteht, kann eine Schaf- oder Ziegenbe-

weidung stattfinden. 

Gutachterliche Empfehlung: Da das Angebot von Strukturen, die als Ruhe- und Fortpflanzungsstätten 

geeignet sind, im Siedlungsraum stetig zurückgeht, wird das Anbringen von drei geeigneten Nistmög-

lichkeiten für den Haussperling (z.B. 1x Schwegler Sperlingskoloniehaus 1SP (3fach) oder vergleichba-

res) empfohlen. Die Kästen sind in mind. 5 m Höhe über dem Erdboden oder vorspringenden Gebäu-

deteilen zu montieren. Der genaue Standort ist mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde ab-

zustimmen. Die Kästen sind regelmäßig zu pflegen. 

Durch die versteckte Lebensweise und jährlich wechselnde Standorte von Ruhe- und Fortpflanzungs-

stätten vieler Fledermausarten, lässt sich Kompensationsbedarf meist nicht konkret ableiten. Da zu-

dem im Siedlungsraum ein steter Rückgang geeigneter Strukturen zu verzeichnen ist, wird als sinnvolle 

Lösung wird die Installation von mindestens sechs Fledermauskästen vorgeschlagen. Hierbei wird das 

Anbringen von drei geeigneten Fledermauskästen für baumbewohnende Fledermäuse sowie drei ge-

eignete Fledermauskästen für gebäudebewohnende Fledermäuse (z.B. 3x Schwegler Fledermaus-Fas-

sadenröhre 2FR zur Reihenbildung und 3x Schwegler Fledermaus-Großraum-Flachkasten 3FF oder ver-

gleichbares) empfohlen. Die Kästen sind an einer unbeleuchteten Stelle in mind. 5 m Höhe über dem 

Erdboden oder vorspringenden Gebäudeteilen zu montieren.  
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Allgemeine Maßnahmen für Vögel mit günstigem Erhaltungszustand und Allgemeine Störungen 

Zur allgemeinen Vermeidung von Eingriffen in Ruhe- und Fortpflanzungsstätten und der damit mögli-

chen Tötung und Verletzung von Individuen sind generell folgende Maßnahmen zum Schutz und Erhalt 

der Avifauna zu beachten: 

 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen nur in der 

Zeit vom 1. Oktober bis 28. / 29. Februar zulässig. Außerhalb dieses Zeitraums sind zwingend die 

Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde und die Freigabe durch die Umweltbaubegleitung 

erforderlich. 

 Bei Eingriffen in Gebäude vom 01. März bis 30. September sind betroffene Bereiche zeitnah vor 

Beginn der Maßnahme durch einen Fachgutachter auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrollieren 

sowie eine biologische Baubegleitung durchzuführen. 

Lärmemissionen sowie sonstige Störungen während der Bauzeiten führen meist zu vorübergehenden 

Beeinträchtigungen der Fauna. Die bauzeitliche Verdrängung ist somit in der Regel nur temporär und 

klingt nach Abschluss der Baumaßnahme ab. 

Artenschutzrechtlich relevante Nahrungsgäste 

Der Planungsraum und dessen Umfeld stellt für Greifvögel, Haussperling, Mauersegler und Stieglitz ein 

häufig frequentiertes Jagd- und Nahrungsrevier dar. Durch die aktuelle Nutzung finden die Nahrungs-

gäste insgesamt mäßige Bedingungen mit einem moderaten Angebot an Beutetieren. Es kann davon 

ausgegangen werden, dass die festgestellten Arten nur eine lose Bindung an den Planungsraum auf-

weisen und ggf. auf Alternativflächen in der Umgebung ausweichen. Entsprechend geeignete Struktu-

ren kommen im Umfeld des Planungsraums noch regelmäßig vor. Es ist mit keiner Beeinträchtigung 

der Arten zu rechnen, die eine erhebliche Verschlechterung des Erhaltungszustands der jeweiligen lo-

kalen Populationen bedingen könnte.  

Lärmemissionen sowie sonstige Störungen während der Bauzeiten führen meist zu vorübergehenden 

Beeinträchtigungen der Fauna. Die bauzeitliche Verdrängung ist somit in der Regel nur temporär und 

klingt nach Abschluss der Baumaßnahme ab. 

Unter Berücksichtigung aller oben genannten Maßnahmen besteht kein Erfordernis der Zulassung 

einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG. 

Allgemeine Hinweise 

Reduktion der Durchsichtigkeit und Spiegelungswirkung von Fassaden 

Zur Verhinderung von Vogelschlag an spiegelnden Gebäudefronten sollte für alle spiegelnden Gebäu-

deteile die Durchsichtigkeit durch Verwendung transluzenter Materialien oder flächiges Aufbringen 

von Markierungen (Punktraster, Streifen) reduziert werden. Zur Verringerung der Spiegelwirkung 

sollte eine Verglasung mit Außenreflexionsgrad von maximal 15 % verwendet werden. 
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Insektenfreundliche Außenbeleuchtung 

Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen nachtaktiver Insekten sollten für die funktionale Außenbe-

leuchtung ausschließlich Leuchtmittel (z. B. LED-Technik oder Natriumdampf-Hochdrucklampen) mit 

einer Farbtemperatur von 3.000 Kelvin (warmweiße Lichtfarbe) unter Verwendung vollständig gekap-

selter Leuchtengehäuse, die kein Licht nach oben emittieren, verwendet werden (SCHROER et al. 2019, 

JIN et al. 2015). 
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4 Anhang (Prüfbögen) 
Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Haussperling (Passer domesticus) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 

          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig-un-
zureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..V..          RL Deutschland EU:      

..V..          RL Hessen Deutsch-
land: 

     

..-..          ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 

Familie der Sperlinge (Passeridae). Typischer Kulturfolger und in seinem Vorkommen stark an den Menschen gebun-

den. Sehr gesellig. Ab Herbst in gemischten Trupps mit Feldsperling und teilweise anderen Arten. Nach deutlichen 

Bestandsrückgängen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Vorwarnliste bedrohter Arten. 

Lebensraum 

Dörfer mit Landwirtschaft, Vorstadtbezirke, Stadtzentren mit großen Parkanlagen, zoologische Gärten, Vieh- oder 

Geflügelfarmen. Schlafplatzgesellschaften in dichten Hecken, Büschen und Bäumen; auch an oder in Gebäuden. 

Wanderverhalten 

Typ Standvogel  

Überwinterungsgebiet - 

Abzug - 

Ankunft - 

Info Nach erster Brutansiedlung sehr ortstreu. Im Spätsommer Zusammenschluss zu 

Schwärmen, bereits ab Herbst Rückkehr der Brutpaare zum Nistplatz 

Nahrung 

Sämereien von kultivierten Getreidearten, Wildgräsern und -kräutern. Von Frühjahr bis Sommer auch Insekten und 

andere Wirbellose. Vor allem in der Stadt auch Nahrungsreste des Menschen. 

Fortpflanzung 

Typ Höhlen-/Nischenbrüter 

Balz ab Dezember Brutzeit März bis August, Früh- und Winterbruten 

nachgewiesen 

Brutdauer 11-12 Tage Bruten/Jahr 2-4, meistens 3 

Info Koloniebildung; dauerhaft monogam. Nest in alten Spechthöhlen, Gebäudehöhlen, unter Dä-

chern, Felswänden oder Nistkästen. Auch in Storchenhorsten, lärmenden Industriehallen und 

großen Supermärkten. Nester aus verschiedenen Materialien wie Stroh, Gras und Plastikteilen. 

4.2 Verbreitung 

Europa: ganz Europa mit Ausnahme von Sardinien. IUCN: Least Concern. 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: keine Daten verfügbar 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: keine Daten verfügbar 

Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): Brutpaarbestand 165.000 – 293.000 geschätzt. Trotz des großen Verbreitungs-

gebiets ist jedoch ein Bestandsrückgang zu verzeichnen. 

Zukunftsaussichten:  günstig  ungünstig bis unzureichend  ungünstig bis schlecht 
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Vorhabenbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potentiell  

Es konnte das Vorkommen des Haussperlings mit mindestens einem Revier innerhalb des Planungsraums festgestellt 

werden. Ein weiteres Revier befindet sich im Umfeld. Ein Revier wird durch die Planungen betroffen (vgl. Kap. 2.1.3.2 

Ergebnis). 

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Es können Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 Bei Abriss- oder Umbauarbeiten im Zeitraum vom 01. März bis 30. September sind betroffene Bereiche zeitnah 

vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgutachter auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrollieren sowie eine 

ökologische Baubegleitung durchzuführen. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) 

gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein 

- 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewährleistet 

werden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.

  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Im Untersuchungsgebiet konnten Ruhe- und Fortpflanzungsstätten der Art nachgewiesen werden. Eine liegt inner-

halb des aktuellen Planungsbereichs. Somit betreffen die geplanten Baumaßnahmen eine Ruhe- und Fortpflanzungs-

stätte der Art und eine Verletzung /Tötung von Individuen (z.B. durch Beschädigung von Gelegen) ist möglich. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 Bei Abriss- oder Umbauarbeiten im Zeitraum vom 01. März bis 30. September sind betroffene Bereiche zeitnah 

vor Beginn der Maßnahme durch einen Fachgutachter auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrollieren sowie eine 

ökologische Baubegleitung durchzuführen. 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-

tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Mit erheblichen Störungen ist nicht zu rechnen.  

Anlage- und betriebsbedingt werden keine Reviere erheblich gestört werden.  
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b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

- 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-

tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 

dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4  ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 

BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 

FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

nicht erfüllt! 
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Allgemeine Angaben zur Art 

1. Durch das Vorhaben betroffene Art 

Mauereidechse (Podarcis muralis) 

2. Schutzstatus, Gefährdungsstufe 
    (Rote Listen) 

3. Erhaltungszustand (Ampel-Schema) 

          FFH-RL- Anh. IV - Art 

          Europäische Vogelart 

 unbekannt günstig ungünstig-un-
zureichend 

ungünstig-
schlecht 

 

..V..         RL Deutschland EU:      

..3..          RL Hessen Deutsch-
land: 

     

..-..          ggf. RL regional Hessen:      

4. Charakterisierung der betroffenen Art 

4.1 Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Allgemeines 

Die Mauereidechse besiedelt gerne altes Mauerwerk, daher sind sowohl ihr deutscher Name als auch die Artbezeich-

nung muralis (= an oder in Mauern lebend) gut gewählt.  

Lebensraum 

Zu den ursprünglichen Lebensräumen der Mauereidechse zählen u.a. sonnenexponierte Felsen, Geröllhalden, geröll-

durchsetzte Trockenrasen und die randlichen Kiesbänke der großen Flüsse. Da diese natürlichen Lebensräume heute 

weitestgehend verschwunden sind, sind Mauereidechsen insbesondere an unverfugten Trockenmauern in Weinber-

gen, an Bahndämmen, Ruinen, Burgen und anderen menschgemachten Felslandschaften zu finden. 

Kennzeichnend für ihre Lebensräume sind offene, sonnenbeschienene Steinflächen mit zahlreichen Unterschlupfen 

in Form von Fugen und Hohlräumen. Neben diesen vegetationsfreien Bereichen sind auch unterschiedlich dicht be-

wachsene Abschnitte notwendig. Ideal ist es, wenn die Lebensräume nach Südosten bis Südwesten ausgerichtet sind.  

Nahrung 

Besteht im Wesentlichen aus Insekten und Spinnentieren; auch kleine Eidechsen. 

Jahresrhythmik 

Aufenthalt im Winterquartier 

Ort Z.B. Kleinsäugerbauten,  

Steinschüttungen 

Beginn Ende September bis November 

Ende Ab Anfang März 

Info Männchen begeben sich bereits ab August in die Winterquartiere 

Fortpflanzungsbiologie 

Eiablage Mitte Mai bis Anfang August Brutdauer 8-10 Wochen 

Info Zur Eiablage werden vegetationslose oder -arme Bodenstellen benötigt. Bis zu drei Eiablagen pro 

Jahr. 

4.2 Verbreitung 

Europa: Die Mauereidechse ist im Mittelmeerraum beheimatet. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich zwischen Ru-

mänien im Osten und Mittelspanien im Westen. Im Südosten erreicht es Nordwestanatolien, die Nordgrenze verläuft 

durch Nordösterreich, die südlichen Niederlande sowie die südwestdeutschen Mittelgebirge. IUCN: Least Concern 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Europas: Zukunftsaussichten günstig (Eionet 2013 – 2018). 

Angaben zur Art in der kontinentalen Region Deutschlands: Zukunftsaussichten günstig (FFH-Bericht 2019). Verbrei-

tungsschwerpunkte liegen im Bereich der klimatisch begünstigten Hanglagen der Flüsse Rhein, Neckar, Mosel, Nahe, 

Lahn und Ahr, also in den durch Weinbau geprägten Regionen. Darüber hinaus gibt es leider an verschiedenen Stellen 

Deutschlands auf Aussetzungen zurückgehende Bestände. Natürlich kommt die Mauereidechse in Baden-Württem-

berg und Rheinland-Pfalz sowie in Hessen, dem Saarland, Bayern und Nordrhein-Westfalen vor.  

Angaben zur Art im Gebiet (Hessen): In Hessen ist die Mauereidechse primär entlang des Rheins (Mittelrhein und 

westlicher Rheingau bis Rüdesheim und Geisenheim) sowie in fragmentierterer Verteilung auch im östlichen Rhein-

gau bis nach Walluf und Wiesbaden-Frauenstein anzutreffen. Auch im Wispertaunus sowie im oberen Rheingau und 
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südlichen Taunus finden sich vereinzelt Tiere dieser Eidechsenart. Überhaupt sind alle weiteren Populationen stark 

voneinander isoliert und bevorzugt im westlichen Südhessen von Frankfurt a.M. bis Heppenheim anzutreffen. Je zwei 

weitere Fundorte liegen nahe des Neckarufers und in Mittelhessen. 

Zukunftsaussichten:  günstig  ungünstig bis unzureichend  ungünstig bis schlecht 
 

 

 

Vorhabenbezogene Angaben 

5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potentiell  

Die Mauereidechse konnte überwiegend im östlichen und nordöstlichen Bereich zwischen der B43 und den Bahn-

gleisen festgestellt werden. Durch zukünftige Baumaßnahmen kann es zum Fangen, Töten oder Verletzten von Tieren 

kommen (vgl. Kap. 2.1.4.2 Ergebnisse).  

6. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Es können Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art beschädigt oder zerstört werden. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 Entfernen von Schrott, Fahrzeugwracks, lose aufgeschichteten Baumaterialien usw. Das Entfernen der aufge-

schichteten Bahnschwellen bzw. Holzbalken hat in Anwesenheit eines Fachgutachters zu erfolgen. Dies ist ent-

sprechend zu dokumentieren. 

 Das Grundstück ist von Bewuchs zu befreien. Darunter ist das Mähen von krautigen Pflanzen, Entfernen von Ge-

hölzen und ggf. Baumfällungen zu verstehen. 

 Sicherung des Grundstücks zur Verhinderung einer Einwanderung von Mauereidechsen durch eine temporäre 

und überkletterungssichere Einwanderungsbarriere (Reptilienzaun). Gegebenenfalls notwendige Tiefbauarbeiten 

sind durch einen Fachgutachter zu begleiten. Dies ist entsprechend zu dokumentieren.  

 Umsiedlung der Mauereidechsen in das zuvor vorbereitete Reptilienhabitat.  

Achtung: Eine Umsiedlung ist günstigerweise im Zeitraum von April bis Mai durchzuführen.  

 Nach erfolgreicher Umsiedlung der Mauereidechse kann das Grundstück bezüglich dem Vorkommen von Kampf-

mittel erkundet und ggf. geräumt und anschließend eine Altlastensanierung durchgeführt werden. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) 

gewahrt? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG)   ja   nein 

Die ökologische Funktion wird gefährdet. 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF) gewährleistet 

werden?   ja   nein 

Aufwertung des Reptilienhabitats in Bereich von Flst. 169/0, Flur 18, Gemarkung Kastel. Hierbei sind folgende 

Strukturen zu schaffen: 

 Abschnittsweises Entnehmen von Bäumen und Gehölzen in den nächsten drei Jahren in Teilbereichen von jeweils 

20 -30 m.  

 Ziel der Maßnahme ist einer Verbesserung der Besonnung der nördlich angrenzenden alten Weinbergmauer 

(westlicher Teil) sowie von südexponierten Hangstrukturen (Östlicher Teil). 

 Die Rodung von Bäumen und Gehölzen ist gemäß § 39 Abs. 5 BNatSchG im Allgemeinen und zur rechtzeitigen 

Etablierung des Ausgleichshabitats durchzuführen.  

 Entfernen der Brombeersukzession und Einsaat einer standortgerechten Grünlandmischung unter Verwendung 

regionalen Saatguts. Wünschenswert wäre ein abwechslungsreicher Bestand mit Abschnitten unterschiedlicher 

Wuchshöhe. Offene, sandige Bereiche sind hinsichtlich der besonderen Eignung als Eiablageplätze förderlich. 
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 Einbau von mind. sechs Totholzelementen auf einer Fläche von jeweils mind. 5 m². Das anfallende Totholz (Baum-

stämme) ist teilweise in den Boden einzubauen in geeigneter Weise zu stapeln. 

 Ausbringen von Sandsteinblöcken im östlichen Teil. 

 Zum erfolgreichen Zurückdrängen der Brombeersukzession ist mindestens in den ersten drei Jahren ist eine 

mehrmalige Pflege durchzuführen. 

 Mittel- und langfristig ist eine ein- bis zweimalige Pflege der Fläche mit Abfahren des Mahdguts vorzusehen. So-

fern eine ausreichende Erfolgsaussicht besteht, kann eine Schaf- oder Ziegenbeweidung stattfinden. 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.

  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? 

(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt)   ja   nein 

Die geplanten Baumaßnahmen betreffen Ruhe- und Reproduktionsstätten der Art. Baubedingte Auswirkungen kön-

nen daher Individuen betreffen. Hierdurch können Tiere getötet oder verletzt werden. Aufgrund des Verhaltens der 

Mauereidechse sind Vermeidungsmaßnahmen unbedingt nötig. Die Mauereidechse zieht sich bei Gefahr in Erdhöh-

len und Lücken im Bodensystem zurück. Baumaßnahmen mit schwerem Gerät (Bagger, usw.) bergen daher ein großes 

Risiko der Verletzung und Tötung. Eine Verlagerung in die Wintermonate ist nicht möglich, da die Mauereidechse zu 

dieser Zeit bewegungsunfähig im Überwinterungshabitat verharrt. Baumaßnahmen führen zu dieser Zeit zur Verlet-

zung und Tötung von Individuen. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

 Entfernen von Schrott, Fahrzeugwracks, lose aufgeschichteten Baumaterialien usw. Das Entfernen der aufge-

schichteten Bahnschwellen bzw. Holzbalken hat in Anwesenheit eines Fachgutachters zu erfolgen. Dies ist ent-

sprechend zu dokumentieren. 

 Das Grundstück ist von Bewuchs zu befreien. Darunter ist das Mähen von krautigen Pflanzen, Entfernen von Ge-

hölzen und ggf. Baumfällungen zu verstehen. 

 Sicherung des Grundstücks zur Verhinderung einer Einwanderung von Mauereidechsen durch eine temporäre 

und überkletterungssichere Einwanderungsbarriere (Reptilienzaun). Gegebenenfalls notwendige Tiefbauarbeiten 

sind durch einen Fachgutachter zu begleiten. Dies ist entsprechend zu dokumentieren.  

 Umsiedlung der Mauereidechsen in das zuvor vorbereitete Reptilienhabitat.  

Achtung: Eine Umsiedlung ist günstigerweise im Zeitraum von April bis Mai durchzuführen.  

 Nach erfolgreicher Umsiedlung der Mauereidechse kann das Grundstück bezüglich dem Vorkommen von Kampf-

mittel erkundet und ggf. geräumt und anschließend eine Altlastensanierung durchgeführt werden. 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen ein signifikant erhöhtes Verletzungs- oder Tö-

tungsrisiko? (Wenn JA - Verbotsauslösung!)   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen" tritt ein.    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 

Es ist anzunehmen, dass die vorkommenden Tiere bereits an ein gewisses Störungsniveau angepasst sind. Dementspre-

chend ist mit erheblichen Störungen nicht zu rechnen. Anlage- und betriebsbedingt werden keine Tiere erheblich ge-

stört. 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   ja   nein 

- 
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c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?   ja   nein 

- 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein.   ja   nein 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 

(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN – Prüfung abgeschlossen 

Wenn JA  – Ausnahme gem. § 45 Abs.7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 FFH- RL erforderlich! 

7. Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt und berücksichtigt 
worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Population über den örtlichen Funk-

tionsraum hinaus 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder Risikomanagement für die oben 

dargestellten Maßnahmen werden in den Planunterlagen verbindlich festgelegt  

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1-  4  ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 

BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 

FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht 

erfüllt! 
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